
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der TÜV Thüringen Schweiz AG 
 
I. Definitionen                                                                                 
Die folgenden Begriffe werden in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit nachstehender Bedeutung verwendet:  
„Auftragnehmer“ ist die TÜV Thüringen Schweiz AG, „Auftraggeber“ ist der den Auftragnehmer beauftragende Kunde.                                   
„Schriftlich“ ist die Abgabe einer Erklärung per Brief oder elektronisch, sofern nicht in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
ausdrücklich etwas Abweichendes bestimmt ist.                                                                                            
 
II. Geltung dieser Bedingungen                                                                  
1. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im Einzelfall kommen Verträge mit dem Auftragnehmer ausschließlich nach 
Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen zustande.  
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Leistungen des Auftragnehmers (einschließlich, aber nicht begrenzt 
auf Gutachten-, Prüf- und Beratungsleistungen).        
 
III. Vertragsschluss                                                                            
1. Ein Vertrag mit dem Auftragnehmer gilt dann als geschlossen, wenn der Auftraggeber ein Angebot des Auftragnehmers annimmt 
oder ihm eine schriftliche Auftragsbestätigung des Auftragnehmers zugeht. Erteilt der Auftragnehmer eine schriftliche 
Auftragsbestätigung, so ist diese für Inhalt und Umfang des Angebots maßgeblich, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes 
vereinbart ist.                                                         
2. Sämtliche zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer zur Durchführung des Vertrages getroffenen Vereinbarungen 
sind in dem Angebot einschließlich dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vollständig schriftlich niedergelegt.  
                                                          
IV. Auftragsdurchführung und Mitwirkungspflichten des Auftraggebers                             
1. Erfüllungsort für alle Leistungen ist der Sitz des Auftragnehmers. Wird der Auftragnehmer außerhalb seines Betriebsgeländes 
tätig, so obliegen dem Auftraggeber alle zur Erfüllung von Verkehrssicherungspflichten notwendigen Maßnahmen, soweit sich 
nicht aus der Natur der Sache oder einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber etwas anderes ergibt. Der Auftraggeber wird den 
Auftragnehmer rechtzeitig über alle vor Ort geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften schriftlich informieren. 
2. Ist die vertragsgemäße Durchführung der vom Auftragnehmer geschuldeten Leistung mit Eingriffen in Gegenstände des 
Auftraggebers verbunden, leistet der Auftragnehmer für die aus der vertragsgemäßen Durchführung resultierenden 
Beschädigungen oder Zerstörungen dieser Gegenstände keinen Ersatz.                                                  
3. Der Auftragnehmer hat das Recht, die ihm obliegenden Leistungen durch einen von ihm sorgfältig ausgesuchten, geeignet 
erscheinenden Unterauftragnehmer durchführen zu lassen. 
 
V. Fristen und Termine                                                                          
1. Ist kein verbindlicher Leistungszeitpunkt vereinbart, gerät der Auftragnehmer erst dann in Verzug, wenn der Auftraggeber ihm 
zuvor ergebnislos eine angemessene Frist zur Erbringung der geschuldeten Leistung schriftlich gesetzt hat.  
2. Wird die von dem Auftragnehmer geschuldete Leistung durch unvorhersehbare und durch den Auftragnehmer unverschuldete 
Umstände verzögert (z. B. Betriebsstörungen, Transporthindernisse, Rohmaterialmangel, behördliche Maßnahmen - auch bei dem 
Vorlieferanten des Auftragnehmers), so ist der Auftragnehmer berechtigt, die Leistung um die Dauer der Behinderung 
hinauszuschieben.  
3. Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist der Auftragnehmer 
berechtigt, Ersatz etwaiger hierdurch bedingter Mehraufwendungen zu verlangen. Weitergehende gesetzliche Ansprüche auf 
Schadensersatz bleiben unberührt.  
 
VI. Abnahme  
1. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Leistungen des Auftragnehmers binnen 30 Tagen nach Zugang der Berichterstattung 
abzunehmen, es sei denn, dass diese wesentliche Mängel aufweisen, die ihn zur Verweigerung der Abnahme berechtigen. Nimmt 
der Auftraggeber die Leistung innerhalb der gesetzten Frist nicht ab, obwohl er hierzu verpflichtet ist, gilt die Leistung als 
abgenommen.  
2. Im Falle eines durch den Auftraggeber geltend gemachten Vorbehalts wegen wesentlichen Mängeln wird der Auftragnehmer 
seine Leistung überprüfen. Erweist sich ein Vorbehalt des Auftraggebers als unberechtigt, fallen ihm die entstandenen Mehrkosten 
zur Last, es sei denn, er hat nicht schuldhaft oder nur leicht fahrlässig gehandelt.  
 
VII. Preise und Zahlungen  
1. Maßgeblich ist der von dem Auftragnehmer offerierte, bei Zurufgeschäften der von dem Auftragnehmer für die betreffende 
Leistung üblicherweise in Rechnung gestellte Preis, zzgl. Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe - soweit diese anfällt. Bei 
grenzüberschreitenden Leistungen sind etwaige Steuern, Gebühren, Zölle und sonstige Abgaben (gleich welcher Art), die für die 
grenzüberschreitende Leistung anfallen, von dem Auftraggeber zu tragen.  
2. Ist dem Vertrag ein Kostenvoranschlag zugrunde gelegt worden und stellt sich heraus, dass die Kosten den gegenüber dem 
Auftraggeber veranschlagten Betrag wesentlich überschreiten werden, wird der Auftragnehmer dem Auftraggeber dies schriftlich 
mitteilen und in Rechnung stellen. 
3. Der Auftraggeber hat die geschuldete Vergütung ohne Skontoabzug und spesenfrei innert 30 Tagen nach Rechnungszugang auf 
das von dem Auftragnehmer angegebene Bankkonto zu zahlen. Als Zahlungstag gilt die Gutschrift auf dem vom Auftragnehmer 
angegebenen Bankkonto.  
                                                         



 

VIII. Mängelansprüche                                                                           
1. Im Falle einer mangelhaften Leistung des Auftragnehmers hat der Auftraggeber dem Auftragnehmer Gelegenheit zu mindestens 
zweimaliger Nacherfüllung innerhalb angemessener Fristen zu geben, sofern dies nicht im Einzelfall unzumutbar ist oder 
besondere Umstände vorliegen, die unter Abwägung der beiderseitigen Interessen einen sofortigen Rücktritt des Auftraggebers 
rechtfertigen. Der Auftragnehmer kann nach seiner Wahl den Mangel beseitigen oder die Leistung nochmals mangelfrei erbringen.  
2. Der Auftraggeber hat offensichtliche Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 30 Tagen nach Berichterstattung, 
versteckte Mängel spätestens innerhalb von 2 Jahren nach Entdeckung schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer anzuzeigen. 
Anderenfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen.               
 
IX. Rücktritt                                                                                   
Ein Rücktrittsrecht des Auftraggebers besteht nur dann, wenn der Auftragnehmer die Pflichtverletzung, aufgrund derer der 
Rücktritt erklärt werden soll, zu vertreten hat. Der Rücktritt ist schriftlich per eingeschriebenen Brief zu erklären.        
 
X. Haftung                                                                                      
1. Der Auftragnehmer haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadenersatz, wenn der Auftraggeber 
Schadensersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober 
Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers beruhen, oder wenn der Auftragnehmer schuldhaft eine 
wesentliche Vertragspflicht verletzt.  
2. Soweit dem Auftragnehmer keine vorsätzliche Vertragspflichtverletzung anzulasten ist, ist die Schadensersatzhaftung in den 
vorgenannten Fällen auf den vorhersehbaren, bei derartigen Verträgen typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Der 
Auftragnehmer haftet hiernach in diesen Fällen für Sach- und Vermögensschäden bis maximal zur Höhe der 
Haftpflichtversicherungsdeckung.  
 
XI. Nutzungsrechte und Haftungsfreistellung  
1. Die bei der Vertragsdurchführung erbrachten Leistungen des Auftragnehmers (z.B. Gutachten-, Prüf- und Expertise Leistungen) 
dürfen nur im Rahmen des vertraglich vereinbarten Zwecks verwendet werden. Vorbehaltlich abweichender Vereinbarungen im 
Einzelfall, räumt der Auftragnehmer dem Auftraggeber daher an seinen urheberrechtsfähigen Leistungen jeweils ein einfaches, 
nicht übertragbares sowie zeitlich und räumlich auf den Vertragszweck beschränktes Nutzungsrecht ein.  
2. Jede darüber hinaus gehende Nutzung der Marken und sonstigen Kennzeichen des Auftragnehmers, wie beispielsweise der 
Wort-/Bildmarke «TÜV» und/oder „TÜV Thüringen“, bedarf der vorherigen ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des 
Auftragnehmers.  
 
XII. Datenschutz  
Der Auftragnehmer verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten ausschließlich im Rahmen des Vertragszwecks, es sei denn, 
der Auftraggeber hat in eine weitergehende Nutzung eingewilligt. Mit vollständiger Abwicklung des Vertrages werden die 
personenbezogenen Daten des Auftraggebers für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der gesetzlichen 
Aufbewahrungsfristen gelöscht, es sei denn, es liegt eine gesonderte Einwilligung des Auftraggebers zur weiteren Verwendung 
vor.  
 
XIII. Geheimhaltungs- und Aufbewahrungspflichten  
1. Sowohl der Auftragnehmer als auch der Auftraggeber sind verpflichtet, über vertrauliche Informationen des jeweils anderen 
Vertragspartners Stillschweigen zu wahren. Diese Verpflichtung besteht nach Beendigung des Vertrags für die Dauer von fünf 
Jahren fort.  
2. Der Auftragnehmer wird vertragsbezogene Unterlagen aufbewahren, sofern eine gesetzliche oder behördliche 
Aufbewahrungspflicht besteht.  
 
XIV. Gerichtsstand und anwendbares Recht  
Für alle Geschäfts- und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer wird als Recht 
ausschließlich das Recht der Schweiz, als Gerichtsstand Rickenbach, vereinbart.  
 
XV. Salvatorische Klausel  
Sollten eine oder mehrere der Bestimmungen des Vertragsverhältnisses nichtig oder unwirksam sein oder werden, so werden die 
übrigen Teile des Vertragsverhältnisses davon nicht berührt. Im Falle der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einer Klausel ist diese 
durch eine solche zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
 
 
 
 
 
 
 
Rickenbach, 1.1.2023 


